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1993 bis 15. Mai 1994, die für die Militllrische Verbindungs
gruppe gebilligt worden sind, auf die anteiligen Beitrlige der 
Mitgliedstaaten nach Ziffer 8 anzurechnen ist; 

10. ersucht den Generalsekretllr, der Versammlung auf 
ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Bericht über den Voll
zug des Haushalts der Militllrischen Verbindungsgruppe für 
den am 15. Mai 1994 endenden Mandatszeitraum vorzulegen; 

11. beschließt, den Punkt "Fmanzierung der Militllrischen 
Verbindungsgruppe der Vereinten Nationen in Kambodscha" 
in die vorlDufige Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten 
Tagung aufzunehmen. 

94. Plenarsltvmg 
26. Mal 1994 

48/259. Sonderbeauftragte, Sonderbotscbofter und ver. 
g1e1ehhare PositIonen 

Die Generalversammlung 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Genera1sekre
tärs" und dem entsprechenden Bericht des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen"; 

2. macht sich die im Bericht des Berntenden Ausschusses 
enthaltenen Schlußfolgerungen und Empfehlungen zu eigen; 

3. ersucht den Genera1sekretllr, den Status von Sonder
beauftragten und Sonderbotschaftem zu klären, die anf der 
Grundlage "tatsDchlich geleisteter Dienste", im Rahmen eines 
Sonderdienstvertrages, mit einem Honorar von einem US
Dollar pro Jahr oder ohne Vergütung ernannt wnrden, und 
der Generalversamm1ung auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung besondere Richtlinien vorzulegen, die auf diese 
Arten von vertraglichen Regelungen anzuwenden wären, 
einschließlich eines Katalogs objektiver Kriterien für die 

. Bestimmung des Ranges dieser Positionen und für die Art 
der Vergütung; 

4. ersucht den Genera1sekretllr ll14ßerdem, sicherzustellen, 
daß die Zahl der Sonderbotschafter, Sonderbeauftragten und 
sonstigen hochrangigen Sonderpositionen auf ein Mindest
maß beschrDnkt bleibt, daß ihre Aufgaben und Verantwort
Iichkeiten klarer definiert und abgegrenzt werden, unter 
Vermeidung möglicher Überschneidungen, und daß die 
geltende Finanzordnung und die geltenden Haushaltsver
fahren voll eingehalten werden, und der Generalversamm
lung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung darüber Bericht zu 
erstatten; 

5. beschließt, daß zur Berechnung der tDgIichen Ver
gDtung von hochrangigen Amtsträgern, die auf der Grund
lage "tatsDchlicher geleisteter Dienste" tätig sind, ein 
Zeitraum von dreihundertfDnfundsechzig Tagen zugrunde zu 
legen ist; 

6. nimmt Kenntnis von dem Anhang zu dem Addendum 
zum Bericht des Generalsekretärs". 

98. Plenarsitzung 
14. Juli 1994 

481260. MrIka: kritische WIrtsebaftsIage wIrtsclIaftIiclte 
Gesundung und Entwicklung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf Abschnitt TI Ziffer 19 ihrer Resolution 
481228 A vom 23. Dezember 1993, in dem sie den General-

sekretllr ersuchte, die Schaffung eines neuen lIau$a11s
kapitels betreffend die Neue Agenda der Vereinten Nationen 
für die Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren in 
Erwägung zu ziehen, Empfehlungen für zusätzliche Mittel 
abzugeben und der Generalversamm1ung anf ihrer wieder
aufgenommenen achtundvierzigsten Tagung darüber Bericht 
zu erstatten, 

nach Behllndlung des Berichts des Generalsekretärs80 und 
des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für 
Verwaltungs- und Haushaltsfragen8

', 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
und dem entsprechenden Bericht des Beratenden Ausschus
ses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen; 

2. ersucht den Genera1sekretllr, den Entwurf eines 
Kapitels für den Programmhw.shaltsplan zu erstellen, der die 
auftragsgemlißen Tätigkeiten nach Programm 45 des mittel
fristigen Plans für den Zeitraum 1992-1997 mit dem TItel 
"Afrika: kritische WrrtschaftsIage, wirtschaftliche Gesundung 
und Entwicklung" enthält, die zur Zeit unter Kapitel 8 
(Hauptabteilung für grundsatzpolitische Koordinierung und 
bestandfähige Entwicklung) des Programmb8ushaltsplans 
verwaltet werden, und ihn der Generalversammlung auf ihrer 
laufenden Tagung, späresteDS bis zum 10. Juli 1994 vor
zulegen"; 

3. ersucht den Generalsekretllr ll14ßerdem, in den. in 
Ziffer 2 genannten Entwurf eines Kapitels für den Pro
grammhanshaltsplan alle Vorschläge für Tätigkeiten auf· 
zunehmen, die im laufenden Zweijahreszeitraum zuslitzlich 
wahrzunehmen sind, zusammen mit Vorsch1Dgen für eine 
entsprechende Mittelumschichtung, mit 'dem Ziel, diese 
Mittel vorrangig der Neuen Agenda der Vereinten Nationen 
für die Entwicklung Afrikas in den neunziger Jabren zugute 
kommen zu lassen; 

4. ersucht den Generalsekretllr ferner, die für die 
Umsetzung der Neuen Agenda vorgesehenen Mittel zu 
Uberprllfen und im Rahmen des Programmhanshaltsp1ans für 
den Zweijahreszeitraum 1996-1997 Vorsch1Dge für zusätzli
che Mittel zu unterbreiten; 

5. ersucht den Generalsekretllr, für die in Ziffer 6 seines 
Berichts vorgesehenen Tätigkeiten möglichst weitgehend auf 
die bei den Vereinten Nationen vorhandenen Mittel und 
Sachkenntnisse zurückzugreifen. 

98. Plenarsitzung 
14. Juli 1994 

48/261. Dezentralisierung der TlItIgkelteu und M1ttel auf 
dem Gebiet der Energie und der natlirllclten 
Ressourcen 

Die Generalversammlung, 

in Bekrliftigung ihrer Resolution 47/212 B vom 6. Mai 
1993, insbesondere des Abschnitts n der Resolution, 

unter Hinweis auf die Resolution 1993/61 des WJrtschafts.. 
und Sozialrats vom 30. Juli 1993, in der der Rat erneut 
erklärte, daß er die DezentraIisierung unterstütze, um 
zwischen globalen, regionalen und nationalen Stellen eine 
wirksamere Verteilung der Verantwort1ichkeiten und Auf
gaben zu erzielen, 



62 

bekrllftigend, daß es das wichtigste Ziel der DezentraIisie- menhang unerläßlichen Arbeiten zu modernisieren, zu 
rung sein sollte, durch einen effizienten Mitteleinsatz einen gleichen Teilen zu Lasten der im ordentlichen Haushalt und 
wirksameren Programmvol\zug herbeizuführen, auf den Friedenssicherungs-Sonderkonten vorhandenen Mit

unter Beri1cks/chtlgung der auf ihrer achtundvierzigsten 
Tagung im Fünften Ausschuß zum Ausdruck gebrachten 
Auffassungen", 

1. schließt sich den vom Generalsekretär in seinem 
Bericht vorgelegten Vorschlägen an""; 

2. ersucht den Genera\sekretär, im Ralunen des Entwurfs 
des Programmhaushaltsplans fUr den Zweijabreszeitraum 
1996-1997 sowie im Haushaltsvol\zugsbericht fUr den 
Zweijabreszeitraum 1994-1995 über die Umsetzung dieser 
Vorschläge Bericht zu erstatten; 

3. ersucht den Genera\sekretär aJ4ßetdem, in dem ersten 
Hausbaltsvollzugsbericht fUr den Zweijabreszeitraum 1994-
1995 über die entsprechenden Mittelöbertragungen innerhalb 
des Haushaltsplans und die sich daraus ergebenden Ein
sparungen Bericht zu erstatten; 

4. ersucht den Genera\sekretär ferner, die Frage der 
Dezentra1isierung weiterzuverfolgen und dem Programm
und Koordinierungsausschuß und der Generalversamm1ung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung ·unter Berücksichtigung der von 
anderen zuständigen Organen zum Ausdruck gebrachten 
Auffassungen darüber Bericht zu erstatten. 

98. Plenarsitzung 
14. Juli 1994 

48/262. TelekommunIkationssystem der Vereinten Natio
nen 

Die Generalversammlung, 

/'Ulch Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
das Telekommuuikationssystem der Vereinten Nationen" 
und des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschus
ses fUr Verwaltungs- und Hausbaltsfragen", 

1. unterstreicht die Wichtigkeit der Schaffung eines 
kostenwirksamen globalen Telekommunikationssystems, das, 
wie im Bericht des Generalsekretärs dargelegt, zu einer 
Verminderung der Kosten solcher Dienste fUhren wUrde; 

2. nimmt Kenntnis von den Empfehlungen und Bemer
kuugen im Bericht des Beratenden Ausschusses fUr Ver

. waltungs- und Haushaltsfragen; 

3. billigt in dieser Phase lediglich den Vorschlag zur 
Schaffung einer zentralen europäischen ÜbertragungssteIle 
am kostengOnstigsten Ort und den Vorschlag, die New 
Yorker ÜbimragUngsstelle nur durch die in diesem Zusam-

tel, ohne damit einen Präzedenzfall fUr die künftige Finanzie
rung dieses Projekts zu schaffen; 

4. ersucht den Genera\sekretär, spätestens bis zum 
1. November 1994 einen Bericht mit Alternativmöglichkeiten 
zur Umsetzung der in seinem Bericht enthaltenen Vorschläge 
zu unterbreiten, der auch eine umfassende Evaluierung samt 
Kostenvergleich enthält, auf der Grundlage von Angeboten 
aus internationalen Submissionsverfahren und im Einklang 
mit der Finanzordnung und den Finanzvorschriften der Ver
einten Nationen; 

5. ersucht den Generalsekretär at4ßerdem, im Benehmen 
mit den Leitern der Fonds und Programme sowie der 
Sonderorganisa!ionen Pläne für die Einrichtung weiterer 
Übertragungsstellen am Boden aufzustellen, die aufgrund der 
verschiedenen Tätigkeiten der Vereinten Nationen erferder
lich werden, so auch Pläne fUr die Aufteilung der anfallen
den Kapitalaufwendungen, mit dem Ziel, ütxirschneidungen 
zu vermeiden und größtmöglichen Nutzen fUr alle beteiligten 
Organisationen zu erzielen; 

6. ersucht den Genera\sekretär ferner, den Bedarf der 
Fonds und Programme sowie der Sonderorganisationen zu 
ermitteln, was die Benutzung des globalen Netzes angeht, 
darüber Bericht zu erstatten und geeignete Formeln fUr eine 
ausgewogene Aufteilung der mit der Schaffung des globalen 
Netzes verbundenen Kapitalaufwendungen und der mit dem 
Betrieb des Netzes verbundenen allgemeinen Verwaltungs
kosten auf den ordentlicben Haushalt, die Friedenssiche
rungs-Sonderkonten und gegebenenfalls die Fonds, Program
me und Sonderorganisationen vorzuschlagen; 

7. ersucht den Genera\sekretär, über alle Aspekte der 
Schaffung, des Betriebs und der Unterhaltung eines globalen 
Telekommunikationssystems, so auch Ober rechtliche Erwä
gungen, Bericht zu erstatten und im Benehmen mit den 
Mitgliedstaaten, in denen sich Telekommunikationsein
richtungen und -gerät der Vereinten Nationen, namentlich 
auch zur Unterstützung der Friedenssicberungseinsiltze der 
Vereinten Nationen, befinden werden, sicherzustellen, daß 
die Schaffung, die Unterbaltung und der Betrieb eines im 
Besitz der Vereinten Nationen befindlichen und von ilmen 
betriebenen Systems unentgeltlich gestattet sein wird; 

8. ersucht den Generalsekretär at4ßerdem, bei der 
Kostenaufstellung fUr das globale Telekommunikations
system auch alle Kosten auszuweisen, die mit der Bereit
stellung von Telekommunikationsdiensten an Friedenssiche
rungseinsiltze verbunden sind. 

98. Plenarsitt.ung 
14. Juli 1994 

ANMERKUNGEN 

I Damit win! die Resolution 48i2IS In Abschnitt Vß des Offiziellen Protokolls der Generalversammlung. Aclllluuivlen/gale Tagung. Beilage 49 
(A/48/49l, Bd. I zu Resohnion 48i218 A. 
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